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Stillegung von Wagenladungstarifpunkten insbesondere im Zonenrandgebiet 

Der Bundesminister für Verkehr hat mit Schreiben vom 20. Ok-
tober 1988 – E 15/20.00.11/31 Vm 88 – die Kleine Anfrage namens 
der Bundesregierung wie folgt beantwortet: 

1. Sind der Bundesregierung Pläne der Deutschen Bundesbahn 
bekannt, wonach etwa 1 600 der knapp 4 000 Wagenladungstarif-
punkte im Bundesgebiet stillgelegt werden sollen? 

2. Welcher Zeitplan ist von der Deutschen Bundesbahn für die Durch-
führung der Maßnahme vorgesehen? 

3. Wie verteilen sich die beabsichtigten Stillegungen der Güterbahn-
höfe auf die einzelnen Bundesländer, insbesondere auf die Zonen-
randgebiete? 

Der Bundesregierung ist nichts davon bekannt, daß die DB „etwa 
1600" Wagenladungstarifpunkte schließen wird. Allerdings tra-
gen rd. 2 000 Tarifpunkte nur 1 % zum Umsatz im Güterverkehr 
bei. Deshalb prüft die DB in jedem Einzelfall, wie Produktivität 
und Wirtschaftlichkeit verbessert und auch kundengerechte Lö-
sungen erreicht werden können. Sie reagie rt  damit auf 

— durch den Ausbau der Straßeninfrastruktur bedingte verän

-

derte Siedlungs-, Wirtschafts- und Wettbewerbsstrukturen, 

— Veränderungen der Produktionsstruktur der Wirtschaft, 

— Verschiebung von Transportströmen und 

— Rückgänge ihres Transportvolumens. 

Ob ein Wagenladungstarifpunkt tatsächlich stillgelegt wird, hängt 
vom Ergebnis der Prüfung im jeweiligen Einzelfall ab. 
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4. Wie beurteilt die Bundesregierung die Auswirkungen auf die Infra-
struktur der betroffenen Regionen? 

Eine kundengerechte Bedienung bleibt in ländlichen Räumen, 
auch des Zonenrandgebiets, sichergestellt. Die Bedienung erfolgt 
allerdings nicht ausschließlich im Schienenverkehr. Die DB hat 
dabei insbesondere den kombinierten Verkehr auszubauen und 
ihre Leistungen den steigenden Ansprüchen des Marktes anzu-
passen, d. h. zu steigern. 

Die DB wird bei Auflassung von Tarifpunkten in Zusammenarbeit 
mit dem Straßenverkehrsgewerbe kundengerechte Transport-
möglichkeiten anbieten und mit jedem einzelnen Kunden verhan-
deln. Dadurch bleibt der Anschluß an das Schienennetz der DB 
erhalten, so daß ein verbessertes Leistungsangebot der DB auch 
diesen Kunden zugute kommen wird. Die Auswirkungen auf den 
Straßenverkehr durch zusätzliche Transpo rte sind wegen des 
geringen Transportaufkommens unerheblich, so daß mit ver- 
lagerungsbedingten Ausbaumaßnahmen der Straßeninfrastruktur 
nicht zu rechnen ist. 

5. Teilt die Bundesregierung die Befürchtung, daß das durch die 
Schließung der Güterabfertigungen rückläufige Ladungsaufkom-
men der Deutschen Bundesbahn weitere Streckenstillegungsmaß-
nahmen vor allem im Zonenrandgebiet nach sich ziehen könnte? 

Die Schließung von Wagenladungstarifpunkten ist nicht Ursache, 
sondern Folge der zurückgegangenen Güterverkehrsnachfrage 
im Schienenverkehr. Im übrigen hat die Schließung einzelner 
Tarifpunkte nicht die Stillegung einer Strecke zur Folge. 

6. Sieht die Bundesregierung bei einer dera rt  einschneidenden Ratio-
nalisierungsmaßnahme der Deutschen Bundesbahn mit besonderen 
Auswirkungen im Zonenrandgebiet die Notwendigkeit einer parla-
mentarischen Beratung? 

Die Schließung von Wagenladungstarifpunkten ist Gegenstand 
der Beratung des Deutschen Bundestages am 28. Oktober 1988 
nach vorangegangener Beratung in den Bundestagsausschüssen 
für Verkehr sowie für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau. 


